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Auftragearbeiten bei der Dekoration von Fassaden in
Verbindung mit sogenanntem „Münchener Verputz" äusserst
beliebt, da auch an die Wetterbeständigkeit dieser mit
Portlandzement als Bindemittel ausgeführten Arbeiten, wenn
sie richtig durchgeführt werden, die höchsten Anforderungen
gestellt werden können.

Allerdings scheint es geboten, bei Vergebung solcher
Arbeiten nur ganz
bewährte Kräfte zu
berücksichtigen,
damit man an den
fertigen Stuckarbeiten
nicht Aerger und
Verdruss, sondern,
wie an jedem echten
Kunstwerk, anhaltende

Freude habe.
AlsBeispiele von

solchen in der Schweiz
ausgeführten modernen

Auftragearbeiten
veröffentlichen wir
auf den Seiten 203
b s 207 in den
Abbildungen 1 bis 9
Arbeiten des
Bildhauers F. Kalb in
Zürich aus dem von
Architekt R. Koller
erbauten neuen Grand
Hotel St. Moritz und
aus der Villa Saurer
in Arbon, die nach
Entwürfen von Architekt

W. Heene
erstellt worden ist.

arten nicht möglich war, Erleichterungen gegenüber den
Hauptbahnen einzuführen, liegt auf der Hand, da die
Verhältnisse überhaupt nicht mit einander verglichen werden
können. Auch dieser Abschnitt enthält, neben einer
Anzahl aus bestehenden Verordnungen entnommener
Bestimmungen, im wesentlichen die Normen, die sich im Laufe
der Jahre in der Praxis herausgebildet haben und bis dahin

bei der Konstruktion
Moderne Auftragearbeiten in Stuck.
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Abb. 2. Damensalon im Grand Hotel St. Moritz. — Architekt R. Koller.
Decke in Auftragtarbeit entworfen und ausgeführt von Bildhauer F. Kalb in Zürich

Verordnung betreffend Bau und
Betrieb der Schweizerischen Nebenbahnen.

(Vom 10. März 1906).

(Schluss.)
Abschnitt II. Bau der Betriebsmittel.

Da zusammengefasste Vorschriften über die Beschaffenheit

der Betriebsmittel für die Hauptbahnen zurzeit nicht
bestehen, so müsste dieser Abschnitt etwas weitläufig aus-
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Abb. 4. Von der Villa Saurer in Arbon. — Architekt W. Heene,

Kartusche in Zement aufgetragen. — Entworfen und ausgeführt von
Bildhauer F. Kalb in Zürich.

fallen, um so mehr als, um dem Geltungsbereich der
Vorschriften zu entsprechen, auch die bis jetzt für die Zahnrad-,

Seil- und elektrischen Bahnen üblichen Normen mit
aufgenommen wurden. Dass es dabei für letztere Bahn-

des Betriebsmaterials
beobachtet wurden.

Im einzelnen ist
über die Bestimmungen

folgendes zu
bemerken :

Dass solches
Rollmaterial, das auch

auf Hauptbahnen
übergehen soll, den
für letztere gültigen
Vorschriften entsprechen

muss, ist
selbstverständlich. Für das
übrige Rollmaterial
werden keinerlei
beengende Normen
aufgestellt; immerhin
wurde eine Bestimmung

aufgenommen,
welche die Entstehung

unnötig vieler
verschiedener
Rollmaterialtypen verhüten

und mehr
Einheit, als bisher der
Fall, im Bau der
Einzelteile herbeiführen
soll. Hierdurch wird

nicht nur der spätere Zusammenschluss benachbarter Bahnen
und die Beschaffung von Reservematerial erleichtert, sondern
es wird dadurch den Lokomotiv- und Wagenfabriken
zugleich ermöglicht, die Bahngesellschaften rascher zu bedienen.

Für die Breite der Radreifen und für das Seitenspiel
der Spurkränze im Geleise wurden Grenzwerte festgesetzt.
Die im ersten Entwurf enthaltene Feststellung von Normen
für die Berechnung von Spindelbremsen, für den Druck
auf die Bremsklötze bei durchgehenden Bremsen usw. wurde
— von den Verbänden als zu sehr ins Detail gehend
bezeichnet — weggelassen. Gestrichen wurde auch die
Wegleitung für die Wahl der Radstände der Lokomotiven und
Wagen, weil, wie schon früher bemerkt wurde, von
Vorschlägen und Empfehlungen abgesehen werden sollte.

Abschnitt III. Unterhalt der Betriebsmittel.

Bezüglich des Unterhaltes der Betriebsmittel konnte
die Verordnung vom 27. Oktober 1905 über den Unterhalt
des Rollmaterials der schweizerischen Bahnen, welche an
die Stelle derjenigen vom 5. Februar 1895 getreten ist und
gegenüber dieser bereits wesentliche Vereinfachungen
enthält, als Basis genommen und den Nebenbahnen einige
weitere Erleichterungen verschafft werden, so die folgenden:

1. Verlängerung des Revisionstermins der
Adhäsionslokomotiven von 70 000 auf 75 000 km.

2. Ausserachtlassung der Leistung der Lokomotiven
in Kilometern für die Bestimmung der Termine für die
Kesselrevisionen, d. h. Bestimmung der Perioden einzig
nach dem Zeitmass.

3. Ausserachtlassung der Leistung in Kilometern für
die Bestimmung der Revisionsfristen der Personen-, Gepäck-
und Bahnpostwagen, d. h. Bestimmung der Revisionsperioden
einzig nach dem Zeitmass, das auf zwei Jahre erhöht wurde.

Weitere Vergünstigungen hätten ohne nachteiligen
Einfluss auf die Betriebssicherheit nicht eingeräumt werden
können.



28. April 1906.] SCHWEIZERISCHE BAUZEITUNG 205
Dem Wunsche des Verbandes der Drahtseilbahnen,

die in der Kabelverordnung vom 12. Januar 1894
vorgeschriebenen Festigkeitsproben mit ausrangierten Kabeln
zukünftig nicht mehr zu verlangen, wird seither, ganz spezielle
Fälle ausgenommen, Rechnung getragen, ohne dass eine
Revision der Verordnung stattgefunden hat; eine solche
wurde, obschon sie wünschbar ist, verschoben, weil die
Bestimmungen über
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Abb. 3.

die Festigkeitsanforderungen

an das
Kabelmaterial auch
abgeändert werden müssen,

jedoch in dieser

Hinsicht noch
weitere Erfahrungen
abzuwarten sind.

Abschnitt IV.
Aeusserer Betriebs¬

dienst.
Die hier platzgreifenden

Vereinfachungen
beziehen sich

zunächst auf die Zulassung

weiblicher
Personen zum Barrierendienst,

sowie zum
Verkehrs- und allfälligen

Signaldienst auf
Haltstellen und kleinen

Stationen, auf
die Beschränkung der
Zahl von Bahnbegehungen,

auf den
Verzicht auf Heizung
und Beleuchtung von
Warteräumen unter
besondern Verhältnissen, während im übrigen an den un-
erlässlichen Forderungen eines tauglichen und geübten
Personals, ausreichender Bahnbewachung, namentlich auf Zahnrad-

und Drahtseilbahnen, Sicherung der Weichen durch
mechanische Mittel, wenn sie nicht von Personen bewacht
werden, Heizung und Beleuchtung der für das Publikum
unentbehrlichen Stationswarteräume und der Personenwagen
festgehalten wurde.

Bezüglich der Zusammensetzung der Züge wurden
die Bedingungen für die Zulässigkeit des Schiebedienstes
und Weglassung des Schutzwagens festgestellt. Für die
zulässige Fahrgeschwindigkeit auf Adhäsionsbahnen wurden
Tabellen, analog denjenigen für Hauptbahnen im Bundes-
ratsbeschlüss vom 25. März 1905, aufgestellt, wobei
insbesondere für die Strassenbahnen im wesentlichen die
Bestimmungen des Kreisschreibens vom 12. Mai 1897
angenommen wurden.

Als ganz besonders beachtenswert möchten wir dabei
die in Art. 34 und 38 den Bahnen auf eigenem Unterbau
zugestandene Erhöhung der Maximalgeschwindigkeit auf 50,
bezw. auf 45 km in der Stunde bezeichnen.

Dagegen konnten wir den Anträgen der Bahnverbände
auf Gestattung wesentlich grösserer Geschwindigkeiten der
Strassenbahnen nach Anhörung der Kantonsregierungen,
die sich in der Mehrzahl gegen ein solches Zugeständnis
aussprachen, und nach eigener Erwägung nur soweit Folge
geben, dass die Geschwindigkeit von 12 km nur noch in
engen Stadt- und Dorfstrassen gelten soll, während sonst in
Ortschaften und geeigneten Stadtstrassen 15 km die Norm
bilden, und dass durch Häusergruppen und geeignete Strassen

an der Peripherie der Städte 20 statt 18 km bewilligt
wurde. Dabei bleiben Verminderungen, welche durch
örtliche Verhältnisse oder durch kantonale oder kommunale
Pflichtenhefte bedingt werden, vorbehalten.

Die Zähl der bedienten Bremsen müsste mit Rücksicht

auf teilweises Fehlen des Bahnabschlusses gegenüber
den im Fahrdienstreglement der Hauptbahnen enthaltenen

Ansätzen einigermassen erhöht werden. Es geschah dies
für Bahnen auf eigenem Unterbau mit einer Bremstabelle,
welche zwischen den altern amtlichen Vorschriften der
Bähnordnung für die Nebeneisenbahnen Deutschlands und
den Vorschlägen der deutschen Eisenbahnverwaltungen für
Lokalbahnen ungefähr die Mitte hält und sich der Bremstabelle

für Nebenbahnen in der neuen deutschen Bau- und
Betriebsordnung nä-

Moderne Auftragearbeiten in Stuck. hert, immerhin im
allgemeinen noch
wesentlich unter ihr
bleibt. Da sich nach
dieser Tabelle immer
noch Bremswege bis
zu 200 m ergeben,
muss sie als ein weites

Entgegenkommen
auf die Wünsche und
Vorschläge der
Nebenbahnen betrachtet
werden, das uns aber
geboten schien mit
Rücksicht auf Sinn
und Geist des
Gesetzes und auf die
bestehende Praxis,
welche bis dahin keine
schlimmen Erfahrungen

gebracht hat.
Uebrigens gestattet
Art. 38, Ziffer 4,

jeder Nebenbahn,
gewissen Betriebsvorschriften

dieser
Verordnung, die ihr
lästig sein sollten,
sich zu entziehen und

sich den Bstriebsvorschriften von Hauptbahnen zu
unterstellen, sofern sie ihre in der betreffenden Hinsicht
massgebenden baulichen Verhältnisse mit denjenigen der
Hauptbahnen in Uebereinstimrnung bjringt. Dies kann. namentlich
auch in der Frage der Bremsbesetzung geschehen durch
Herstellung eines genügenden Bahnabschlusses.

Immerhin ist darauf aufmerksam zu machen, dass mit
Rücksicht auf die durch den Bundesratsbeschluss vom
25. März 1905 den Hauptbahnen gestatteten höheYn
Fahrgeschwindigkeiten auch für jene eine Revision der bisheri-

Damensalon im Grand Hotel St. Moritz. — Architekt R. Koller.
Wandsluckarbeiten von Bildhauer F. Kalb in Zürich.
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Abb. 5. Aus dem Grand Hotel St. Moritz. Von Bildhauer F. Kalb.

gen Bremstabelle im Sinne einer etwelchen Erhöhung der
Bremsprozente notwendig geworden ist.

Bei Strassenbahnen ist die Ermöglieitung raschen Anhal-
tens von höchster Wichtigkeit; es mussten daher hier andere
Bremstabellen mit schärfern Ansätzen aufgestellt werden.
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Für die Zahl der Zugsbegleiter wurden die
grundsätzlichen Minimalanforderungen und die in besondern
Fällen zulässigen äussersten Minima bezeichnet. Auf eine
für den Fall des Defektwerdens der durchgehenden Bremse
den Zug nicht hülflos lassende Personalreserve konnten
wir trotz dem Wunsche der Bahnverwaltungen nicht
verzichten.

Abschnitt V.
Allgemeine Bestim¬

mungen.
Diese enthalten

zugleich die Ueber-
gangs- und
Einführungsbestimmungen.

Entsprechend der
Annahme im vorigen
Abschnitt einer

Maximalgeschwindigkeit

von 50 km für
Normalspurbahnen wurde
festgestellt, dass Bahnen

mit grösserer
Geschwindigkeit
derselben entsprechend
auszurüsten und zu
betreiben sind. Der
Grund dieser
Ausscheidung liegt in
der bei höhern
Geschwindigkeiten fast
für alle Teile der
baulichen Anlage,
sowie für den Betriebsdienst sich ergebenden Notwendigkeit
strengerer Anforderungen. Der gesetzlich festgestellte
Charakter als Nebenbahn wird dadurch nicht beeinträchtigt,
und da auch die bau- und betriebstechnischen Anforderungen
an Hauptbahnen der Abstufung fähig sind, können die
ihnen nahe entsprechenden Nebenbahnen mit grösserer
Geschwindigkeit auch hier das ihrer Eigenart entsprechende
Mass zulässiger Erleichterungen zugeteilt erhalten.

Moderne Auftragearbeiten in Stuck.

Bezüglich der baulichen Verhältnisse sollen die
Vorschriften nur für neu zu erstellende Bahnen und grössere
Umbauten bestehender Linien, sowie für neu zu beschaffendes

Rollmaterial gelten.
Gestützt auf die allgemeinen Bestimmungen der

Verordnung sind die bisherigen Betriebsreglemente der be¬

stehenden Nebenbah-

Abb. 6.

nen zu bereinigen
und wenn nötig neue
Vorschriften
aufzustellen. Für die Vorlage

solcher
abgeänderter oder neuer
Reglemente ist nach
Antrag der Bahnen
diesen eine Frist von
einem Jahre
eingeräumt.

Für Ausnahmefälle
sieht ein besonderer
Artikel jede wünschbare

Möglichkeit vor,
Abweichungen von
den Vorschriften
eintreten zu lassen
sowohl im Sinne
weitergehender Erleichterungen

als notwendiger

zusätzlicher
Anforderungen.

Einrichtungen, welche

zurzeit noch in
der Versuchsperiode liegen, irntf^llche, welche vielleicht
erst durch die zukünftige Entwicklung der Technik
geschaffen werden, sollen, dem bisherigen Gebrauch entsprechend,

von Fall zu Fall behandelt werden."

Türaufsatz im Grand Hotel St. Moritz. — Architekt R. Koller
Auftragearbeit von Bildhauer F. Kalb in Zürich.

Wettbewerb^ für Wohn- und Geschäftshäuser
in Freiburg i. U.

Wir veröffentlichen nachstehend das Gutachten des
Preisgerichts und hoffen in Bälde auch die prämiierten
Arbeiten in gewohnter Weise zur Darstellung bringen zu
können:

Rapport des Experts.
Monsieur Edouard Fischer, nigociant, Fribourg.

Les experts soussign.s que vous avez nomm.s pour juger le

Concours, pour immeubles locatifs situes sur les Grand'places, se sont rfiunis
ä Fribourg le 5 Avril et, apres un examen attentif des 24 projets pr.sent.s,
ont convenu de vous präsenter le rapport qui suit:

Apres un premier tour de preconsultations, les experts sont tombes

d'accord ä Sliminer les projets suivants: N° 1 .Praktisch», 2 Deux cercles
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Abb. 7. Aus der Villa Saurer in Arbon, Arohi«*t! W. Heene. — Decke entworfen und ausgeführt von Bildhauer F. Kalb in Zürich.
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